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1. Fragestellung 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags wurden mit der Begutachtung der 
Frage beauftragt, wann die bestehenden differenzierten Mehrwertsteuersätze auf Umsätze aus 
Personenbeförderungsleistungen in Deutschland eingeführt wurden. 

2. Mehrwertsteuersätze bei Umsätzen aus Personenbeförderung 

Die Mehrwertsteuer bestimmt sich in Deutschland nach dem Umsatzsteuergesetz (UStG). Nach 
§ 12 Abs. 1 UStG unterliegen Umsätze grundsätzlich dem allgemeinen Steuersatz von 19%, der 
prinzipiell auch auf Beförderungsleistungen Anwendung findet. § 12 Abs. 2 UStG sieht für be-
stimmte Umsätze indes einen ermäßigten Steuersatz von 7% vor. Diese Ermäßigung erfasst auch 
bestimmte Formen der Personenbeförderung: Nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG gilt sie zunächst für 
alle Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr. Privilegiert ist zudem der Verkehr mit den 
in der Vorschrift abschließend aufgelisteten Wasser- und Landfahrzeugen, sofern die Beförde-
rungsstrecke vollständig innerhalb einer Gemeinde liegt oder nicht mehr als 50 Kilometer beträgt. 
Daraus ergibt sich für das deutsche Mehrwertsteuerrecht – hinsichtlich der genannten Beförde-
rungsmittel und mit Ausnahme des Schienenbahnverkehrs – eine Privilegierung des Nahverkehrs 
gegenüber dem Fernverkehr durch den ermäßigten Steuersatz. 

Hinsichtlich des Flugverkehrs eröffnet § 26 Abs. 3 UStG eine abweichende Differenzierung: Wäh-
rend es für inländische Personenbeförderungen bei dem allgemeinen Steuersatz von 19% bleibt, 
können Umsätze aus grenzüberschreitender Personenbeförderung herabgesetzt besteuert oder 
vollständig von der Mehrwertsteuer befreit werden. Dies setzt regelmäßig insbesondere voraus, 
dass sich der Sitz des Flugunternehmens in Deutschland oder einem Land befindet, welches sei-
nerseits keine Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Personenbeförderungsleistungen deut-
scher Flugunternehmen erhebt (sog. Gegenseitigkeit).1 Diese Regelung führt zu einer weitgehen-
den Mehrwertsteuerfreiheit grenzüberschreitender Personenbeförderungsleistungen im Flugver-
kehr. 

3. Historie der Mehrwertsteuerermäßigung für den Nahverkehr in Deutschland 

Eine Umsatzsteuer wird in Deutschland seit 1918 erhoben; damals wurden alle Umsätze mit ei-
nem Steuersatz von 0,5% belastet, ein erhöhter Satz von 10% bestand insbesondere für Luxusgü-
ter.2 Die heutige Umsatzsteuer in Form einer Mehrwertsteuer mit allgemeinem und ermäßigtem 

                                     

1 Vgl. dazu auch Abschn. 26.5 Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE), Stand: 11. Mai 2021, abrufbar unter 
<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatz-
steuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-31-umsatzsteuer-anwendungserlass-konsolidierte-fassung-31-
12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3>. Alle Internetlinks wurden zuletzt abgerufen am 6. Juli 2021. 

2 Nieskens, 100 Jahre Umsatzsteuer in Deutschland, Infoline 2 (2018), abrufbar unter <https://www.bfd.de/filead-
min/62bfd/medien/06_Aktuelles/Infoline/2018/Infoline_022018/Infoline_Steuern.pdf>.  
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Steuersatz besteht seit dem 1. Januar 1968.3 Hinsichtlich der Umsätze aus Personenbeförderungs-
leistungen bestimmte § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG in der damaligen Fassung4 bereits eine Steuerermä-
ßigung für Umsätze aus bestimmten Beförderungsformen an Land; diese Privilegierung war für 
alle diese Beförderungsformen auf Umsätze aus Beförderungsleistungen innerhalb einer Ge-
meinde oder mit einer Strecke von nicht mehr als 50 Kilometern beschränkt. Bereits bei Einfüh-
rung der Mehrwertsteuer in ihrer heutigen Form bestand somit die oben dargestellte Differenzie-
rung zwischen Nah- und Fernverkehr hinsichtlich des Steuersatzes, wenn auch in Bezug auf eine 
geringere Zahl an Verkehrsmitteln.  

Im Hinblick auf diese grundsätzliche mehrwertsteuerrechtliche Differenzierung wurden seitdem 
indes verschiedentlich Ausnahmen hinsichtlich bestimmter Verkehrsmittel eingeführt: So waren, 
bis zum 1. Januar 2012 auch insoweit eine Beschränkung auf den Nahverkehr in Kraft trat, zwi-
schenzeitlich alle Umsätze aus Personenbeförderungsleistungen im Schiffverkehr ohne Rücksicht 
auf die Länge der Beförderungsstrecke privilegiert.5 Zum 1. Januar 2020 wurde die Beschränkung 
auf den Nahverkehr in Bezug auf den Schienenbahnverkehr durchbrochen: Dieser wurde in ei-
nem neuen § 12 Abs. 2 Nr. 10 lit. a UStG selbständig aufgeführt und seine Steuerermäßigung da-
mit von der streckenmäßigen Beschränkung ausgenommen.6 

*** 

                                     

3 Hamster/Weymüller in: Weymüller (Hrsg.), BeckOK UStG, 29. Ed. (16. Mai 2021), § 12 Abs. 1 Rn. 15. 

4 Die zum 1. Januar 1968 in Kraft getretene Fassung des UStG ist abrufbar unter 
<https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl167s0545.pdf%27
%5D__1625137156038>. 

5 Müller in: Weymüller (Hrsg.), § 12 Abs. 2 Rn. 30 ff. 

6 Müller in: Weymüller (Hrsg.), § 12 Abs. 2 Rn. 32. 


